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ERGEBNISPROTOKOLL 
zum Termin am 06. November 2025 im Rathaus der Stadt Hohen Neuendorf 

 

 

Teilnehmende Personen: 
 

Stadt Hohen Neuendorf:  
SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG:  
HSA Rechtsanwälte:  
ib vogt:  
Plan und Recht:  
LOH Rechtsanwälte:  

 

 
TOP 0: Einleitung & Erörterung des Planungsstandes 

- Der Termin dient dem erneuten Austausch der Planungsbeteiligten mit der SCHWENK GmbH & 
Co. KG als Nachbar. 

- Der SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG soll Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben werden.  

- Die Stadtverwaltung beabsichtigt, die förmlichen Beteiligungen nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB ab Januar 2026 durchzuführen. 

 

 
TOP 1: Vereinbarkeit Landschaftsräumliches Entwicklungskonzept Pinnow und Bauleit-
planung zum Solarpark Pinnow 

- Das im Auftrag der Rechtsvorgängerin der SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG 
erstellte informelle Landschaftsräumliche Entwicklungskonzept Pinnow wurde nicht durch 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hohen Neuendorf gebilligt; es handelt sich 
demnach nicht um ein gebilligtes städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB. Das Konzept wurde dennoch nach Abwägung in der Bauleitplanung zum 
Solarpark Pinnow aufgegriffen. 

- In den Planfeststellungen 2001 und 2017 sind keine Maßnahmen aus diesem Konzept 
beauflagt worden, die Flächen im Geltungsbereich der Bauleitplanung zum Solarpark 
Pinnow sind. 

- Die aus dem Konzept abgeleiteten und im B-Plan Nr. 72 festgesetzten Maßnahmen liegen 
in der Zuständigkeit des Vorhabenträgers ibvogt. Für die SCHWENK Sand & Kies Nord 
GmbH & Co. KG bestehen grundsätzlich keine Pflichten zur Umsetzung der im Konzept 
entworfenen Maßnahmen. 

Bebauungsplan Nr. 72 und parallele FNP-Änderung 026/2022, Solarpark Pinnow, 
Stadt Hohen Neuendorf, OT Borgsdorf – Abstimmung der Planentwürfe mit den 
Belangen des Kiesbergbaus 
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- Der Entwurf zum Rahmenbetriebsplan für das Abbaufeld SO2 aus dem Jahr 2017 sieht 
vor, Wiedervernässungsmaßnahmen im Bereich M4 gemäß Karte 10 „Maßnahmenplan“ 
(Anlage 1 zum Protokoll) umzusetzen.  
 

Ergebnis des Termins: Die Wiedervernässungsmaßnahmen sollen außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 72 liegen und sind durch die Schwenk Sand 
& Kies Nord GmbH & Co. KG mit den zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der 
geplanten und ggf. bereits umgesetzten A+E-Maßnahmen abzustimmen.  

 
 
TOP 2: Fragen und Hinweise bzgl. Maßnahmen und Abgrenzung der Betriebspläne 

Zu Punkt a) der Besprechungsvorlage - Maßnahmen Nr. V2, V10, V11, V13 des 
Abschlussbetriebsplans gilt: die Maßnahmen ziehen keine Aktivitäten der SCHWENK Sand & Kies 
Nord GmbH & Co. KG. KG nach sich. Die Nutzung dieser Flächen als Solarpark in Nachbarschaft 
zum Abbaufeld SO1 ist abwägungsgerecht möglich. 

Zu Punkt b) der Besprechungsvorlage wurde festgestellt: Die Überlagerung der Haupt- und 
Rahmenbetriebsplanflächen mit dem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 72 ist unschädlich.  

Die SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG wird im Rahmen des Verlängerungsantrags für 
das Abbaufeld SO1 die zuständige Behörde (LBGR) um eine Klarstellung bitten. Die Aussagen aus 
dem E-Mailtext vom 27.10.2025 (LBGR an das Planungsbüro Plan und Recht GmbH, Anlage 2 
zum Protokoll) sollen in den Verlängerungsbeschluss aufgenommen werden. Eine Anpassung der 
Planfeststellungsunterlagen selbst ist nicht erforderlich. 

 
 
TOP 3: Information über das Prüfergebnis zu umliegenden Bauleitplanungen zur Auffors-
tung 

Kenntnisnahme der Beteiligten: 

- Das Planungsbüro ist der Anregung der Schwenk gefolgt. Das Verhältnis des B-Plans Nr. 
72 zu den umliegenden B-Plänen, die Aufforstungsflächen festsetzen (Nr. 07 und 52, vgl. 
S. 24 der Begründung zum B-Plan Nr. 72), wurde geprüft. Überlagerungen der 
Geltungsbereiche oder andere Plankonflikte (z. Bsp. durch Verschattung) sind nicht 
ersichtlich. 

- Bei dem B-Plan Nr. 52 und Nr. 07 handelt es sich jeweils um ein eigenständiges 
Planverfahren unter der Planungshoheit der Stadt Hohen Neuendorf. Es liegt keine 
Verknüpfung mit dem B-Planverfahren Nr. 72 vor. 

 
 
TOP 4: Möglichkeit zu Fragen/Anregungen bzgl. der Abwägungsvorschläge 

Es wurden keine weiteren Fragen, Anregungen oder Bedenken zu den Aussagen in der 
Abwägungsvorlage, Stand September 2025 zum B-Plan Nr. 72 sowie zur parallelen Änderung 
des Flächennutzungsplans geäußert. 

Im Ergebnis sehen die Beteiligten keine der Planung entgegenstehenden Konflikte. 
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TOP 5: Nachrichtliche Übernahme Fläche für den Kiesabbau / Bewilligungsfeld „Leegebruch 
Südost" im Flächennutzungsplan 

- Die im rechtswirksamen FNP nachrichtlich übernommene Fläche für den Kiesabbau / 
Bewilligungsfeld „Leegebruch Südost" geht im Bereich des Solarparks über das tatsächlich 
festgestellte SO1 hinaus.  

- Die im Entwurf der FNP-Änderung 026/2022 vorgesehene Berichtung durch Verzicht der 
nachrichtlichen Übernahme im Änderungsbereich ist daher zutreffend und berührt die 
Rechte der Inhaberin der Bergbauberechtigung (SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & 
Co. KG) nicht nachteilig. 

- Die SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG ist daher gebeten, eine schriftliche 
Stellungahme zur FNP-Änderung abzugeben. 

 

Gez.  

 

6. November 2025, mit Anpassungen vom 25.11.2025 

 

 
Anlagen: 

1. Karte 10 „Maßnahmenplan“ des Landschaftsräumlichen Entwicklungskonzepts Pinnow 

2. Mailtext vom 27.10.2025 - LBGR an das Planungsbüro Plan und Recht GmbH 



Ergebnisprotokoll
- Videokonferenz zu Plankonflikten Solarpark

und Kiesabbau Hohen Neuendorf -

Datum: 10.03.2022

In Sachen: SCHWENK Kies & Sand Nord GmbH & Co. KG ./. Stadt Hohen-Neuendorf u.a.

Aktenzeichen: 129/21

Teilnehmer:

Anlass: Abstimmung Vorhabenträger und Flächeneigentümer zu möglichen Plankon-

flikten

___________________________________________________________________________________________________

Anlass der Besprechung ist die Frage, ob aus den derzeit parallel betriebenen bzw. geplanten

Vorhaben des Kiesabbaus der SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG und des Solarparks

der IB Vogt Konflikte bei der Flächennutzung entstehen, die im im Rahmen des Bauleitplanver-

fahrens ausgeräumt werden müssten. Im Ergebnis der Besprechung wird festgehalten:

1. Abbaufeld SO 1

Auf der Grundlage des Abschlussbetriebsplans vom 26.08.2021 und der darin enthalte-

nen Darstellung der Wiedernutzbarmachung des Abbaufeldes gehen die Beteiligten da-

von aus, dass sich die von der SCHWENK durchzuführenden naturschutzfachlichen Aus-

gleichsmaßnahmen auf das Gebiet des Abbaufeldes beschränken. Auf den umliegenden

und angrenzenden Flächen sind lediglich Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

durchzuführen. Der relevante Auszug ist als Anlage 1 beigefügt. Die Vermeidungs- und

Minderungsmaßnahmen geben der SCHWENK als Vorhabenträgerin unter anderem auf,

dass bestimmte Flächen von dem Abbau nicht in Anspruch genommen werden dürfen.

Die Maßnahmen verpflichten nur die SCHWENK als Vorhabenträgerin und beziehen sich

zeitlich auf die Betriebsphase und die Umsetzung der anschließenden Ausgleichsmaß-

nahmen.
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Sofern in der Plandarstellung die Maßnahmen „V2: Erhalt der Niedermoorböden“, „V10:

Erhalt der Sukzessionsfläche“ und „V13: Freihaltung des umgebenden Freiraums von

Nutzungen“ beschrieben sind, bezeichnet die Erhaltung das naturschutzfachliche Ziel. Als

Maßnahme ist jedoch nur die Nichtinanspruchnahme umzusetzen.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass ein Konflikt mit der angestrebten Nutzung zur Errich-

tung von PV-Modulen nicht besteht.

Für die IB VOGT können die im Abschlussbetriebsplan dargestellten naturschutzfachli-

chen Einstufungen der umliegenden Flächen lediglich Anhaltspunkt für die weitere Pla-

nung geben.

In Bezug auf die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme „V11: Anschluss des Gewäs-

sers an die Vorflut“ wird festgestellt, dass die Vorflut in dem Bereich nicht mehr vorhan-

den ist. Das dort befindliche Gewässer wurde teilweise zurückgebaut. Ob und inwieweit

die Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme wiederherzustellen sind, ist der-

zeit offen und hängt schließlich von den Anforderungen des Bergamtes ab. Die hier Be-

teiligten werden sich abstimmen, um die Art und Weise der Wiederherstellung des Ge-

wässers – Verrohrung oder offener Graben – zu klären. Ein Plankonflikt scheidet jedenfalls

aus, weil die Fläche nicht durch die Errichtung von PV-Modulen in Anspruch genommen

werden soll.

2. Abbaufeld SO 2

Für das Abbaufeld SO 2 läuft derzeit das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren. In

diesem Zusammenhang liegt der Entwurf eines landschaftspflegerischen Begleitplanes

vor. Die Entwurfsplanung sieht vor, dass nur eine Ausgleichsmaßnahme außerhalb des

vorgesehenen Abbaufeldes liegt. Die entsprechende Kartendarstellung ist als Anlage 2

beigefügt. Es handelt sich dabei um die Ausgleichsmaßnahme „A2: Wiedervernässung

von Niedermoorböden“. Der Flächenbedarf für diese Maßnahme wird aktuell mit 3,38 ha

bemessen. Dieser Umfang reduziert sich voraussichtlich noch weiter. In der im LBP ent-

haltenen Plandarstellung ist eine Fläche von 7,1 ha als geeignete Fläche für die Maß-

nahme A2 dargestellt. Diese Fläche müsste somit mit weniger als der Hälfte in Anspruch

genommen werden. Der im Entwurf vorliegende Geltungsbereich für den Bebauungsplan

für den Solarparkt überlagert die geeignete Fläche nur zu einem Anteil, der weiterhin die

Realisierung der Maßnahme A2 auf der übrigen Fläche erlaubt.
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Im Ergebnis besteht hier kein Planungskonflikt.

3. Geltungsbereich B-Plan Nr. 52-Entwurf

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes für den Solarpark wird im westlichen Bereich

so angepasst, dass keine Überlagerung mit dem im Entwurfsstand vorliegenden Gel-

tungsbereich des B-Plan 52 besteht. Ein Plankonflikt wird dadurch ausgeschlossen.

4. Fortführung Bauleitplanverfahren zu B-Plan Nr. 52

Klärungsbedürftig ist in Bezug auf die von in Betracht gezogenen

Nutzungen seiner Flächen im südlichen Bereich zwischen den Abbaufeldern, ob und in-

wieweit eine Überplanung dieser Flächen als Flächen für die Aufforstung erfolgen kann.

Hierzu erfolgt eine bilaterale Abstimmung zwischen und der

SCHWENK.

Klärungsbedürftig sind die Eigentumsverhältnisse in der Fläche 1 des BPlan Nr. 52.

übermittelt hierzu eine Aufstellung seiner Eigentumsflächen im betreffen-

den Bereich. Davon ausgehend wird SCHWENK das Gespräch mit der Stadt Hohen Neu-

endorf zur Fortführung des Bauleitplanverfahrens suchen.

5. Änderung FNP

Die für die jeweiligen Bebauungspläne erforderlichen Änderungen des Flächennutzungs-

planes sollen jeweils in Einzeländerungen umgesetzt werden. Abstimmungsbedarf zu ei-

ner möglichen Zusammenfassung der jeweiligen Änderungen besteht danach nicht.

Anlage 1: Auszug aus Abschlussbetriebsplan zu SO 1 vom 28.06.2021
Anlage 2: Auszug aus Entwurf des Landschaftspflegerischen Begleitplans für den Rahmen-

betriebsplan SO 2
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Die Rekultivierung des Geländes erfolgt wie in den folgenden Punkten beschrieben und in

Anlage 4.1 und Anlage 4.2 dargestellt.

Detailliierte Angaben zur Umsetzung der Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen werden in

den folgenden Gliederungspunkten aufgeführt.

3 Wiedernutzbarmachung des Tagebaus

3.1 Umfang und planerische Vorgaben

Der 2000 /1/ zugelassene Rahmenbetriebsplan, welcher im Jahr 2017 auf Antrag /7/ ver-

längert wurde, beinhaltet allgemeine Aussagen zur geplanten Rohstoffgewinnung im

Kiessandtagebau Leegebruch SO und späteren Wiedernutzbarmachung der Abbaufläche.

Rahmengebend für die Wiedernutzbarmachung des Kiessandtagebaus Leegebruch SO ist

der Rekultivierungsplan der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/. Für die Teilfläche 1 im

Kiessandtagebau Leegebruch SO sind die im Gliederungspunkt 2.5 aufgeführten Wie-

dernutzbarmachungsziele ausgewiesen.

Im Gliederungspunkt 3.2 erfolgt die Beschreibung zur Oberflächengestaltung und der Nut-

zungsarten.

Im Zuge des Nassabbaus wird die bergbaulich in Anspruch genommenen Fläche innerhalb

der Abbaugrenzen sukzessive in eine Gewässerfläche umgewandelt. Als Ziel ist eine Biot-

operweiterung in Verbindung mit der Begünstigung des landschaftlichen Erholungswertes

für die Bevölkerung gesetzt.

Nach Abschluss der Gewinnungstätigkeit wird die Seefläche im Zuge der Endböschungs-

gestaltung mit Flachwasserzonen hergerichtet und Initialpflanzungen versehen. Weiterhin

erfolgt eine naturnahe Weidenbepflanzung, die teilweise Bepflanzung der Wälle und die

Anpflanzung von Hecken entsprechend der Vorgaben im Gliederungspunkt 3.2.

Die für den Kiessandtagebau Leegebruch SO geplanten Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Die nachfolgenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden im Kiessandtage-

baus Leegebruch SO angewandt. Es folgt eine kurze Schilderung und Übersicht der Maß-

nahmen, welche in Anlage 4.1 verortet sind.

V1 Die Flächeninanspruchnahme durch den Rohstoffabbau wird nur schrittweise im un-

verzichtbar notwendigen Umfang erfolgen

Erhalt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für Arten

Erhalt der mikroklimatischen Funktion

Erhaltung von Initialflächen für die Wiederbesiedlung nach der Rekultivierung

V2 Der im Osten angrenzende Niedermoorbereich wird vom Abbau nicht in Anspruch

genommen

Erhalt hoch schutzwürdiger Böden
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Stabilisierung des Gebietswasserhaushalts

Erhalt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für Arten

V3 Der Eintrag von Schmier- und Treibstoffen in den entstehenden See wird vermieden

Erhalt der Wasserqualität

V4 Die Emission von Lärm und Staub wird durch den geordneten Betrieb des Abbaus

sowie durch aktive (Gerätetechnik) und passive Schutzmaßnahmen (Schutzwälle) mi-

nimiert

Reinhaltung der Luft

Lärmschutz

Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften der heimischen Pflanzen- und Tier-

welt

V5 Um den entstehenden See werden Wälle aus Mutterboden geschüttet

Verhinderung des Eintrags von Nährstoffen aus den umgebenden Flächen in das

entstehende Gewässer

Erhalt der Wasserqualität

Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften der heimischen Pflanzen- und Tier-

welt

Emissionsminderung

V6 Sobald Bereiche ausgekiest sind, wird die Rekultivierung einsetzen, um die dort ent-

stehenden Biotope reifen zu lassen

Schnellstmögliche Schaffung von neuen Lebensräumen für die heimische Pflan-

zen- und Tierwelt

V7 Der Mutterboden wird maximal 2,5 m aufgehaldet um das Bodengefüge zu erhalten

Soweit als mögliche Bewahrung der Bodenfunktion

V8 Auf den entstehenden Uferböschungen wird kein Mutterboden aufgetragen

Erhalt der Wasserqualität

Vermeidung von Nährstoffbelastung

Schaffung von wertvollen nährstoffarmen Standorten

V9 Der Bereich des Bodendenkmals wird freigehalten

Erhalt des Bodendenkmals

V10 Die Sukzessionsfläche im Norden wird vom Abbau nicht in Anspruch genommen

Erhalt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für Arten

Erhalt von Initialflächen für die Wiederbesiedlung nach der Rekultivierung

V11 Das entstehende Gewässer wird an die Vorflut angeschlossen

Stabilisierung des Gebietswasserhaushaltes

Schaffung eines Biotopverbundes von Feuchtbiotopen vom See über den Nieder-

moorbereich, Oranienburger Kanal und den östlich anschließenden Feuchtbereich
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des Pinnower Sees

V12 Im Osten und im Süden wird eine Dornenhecke angelegt

Schutz sensibler Bereiche vor Betreten

Schutz vor Arten und Lebensgemeinschaften der heimischen Pflanzen- und Tier-

welt

Die Pflanzmaßnahmen werden nach Zulassung des ABPs durch eine Fachfirma durchge-

führt. Die Hecken- und Wallanpflanzungen finden mit einheimischen, standortgerechten

Gehölzarten statt. Detaillierte Angaben erfolgen im Gliederungspunkt 3.2.4 des vorliegen-

den Abschlussbetriebsplanes.

Ausgleichsmaßnahmen

Die nachfolgenden Ausgleichsmaßnahmen werden im Zuge der Herrichtung der Teilfläche

1 des Kiessandtagebaus Leegebruch SO gemäß Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/

umgesetzt. Die Ausgleichsmaßnahmen sind in Anlage 4.1 verortet.

A1 Schaffung eines Gewässers mit oligotrophen bis mesotrophen Wasserverhältnissen

naturnahe Gestaltung des Landschaftsbildes

Schaffung neuer Lebensräume für die heimischen Tiere und Pflanzen

Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

A2 Der Oberboden wird abgeschoben und in Form von Wällen um die Abbauflächen bzw.

auf einer Bodenhalde westlich des Abbaus gelagert

Durch die Verwendung des standorteigenen Bodenmaterials bei der Rekultivierung

steht der Boden schneller wieder für seine Funktionen, insbesondere als Lebensraum

für Organismen und zur Ansiedlung standorttypischer Pflanzen- und Tiergesellschaf-

ten, zur Verfügung

A3 An der Ostseite des Abbaus erfolgt die Bepflanzung auf den Wällen (am Nordostrand

des Abbaufeldes) als mehrreihige Dornenhecke.

Sicherung von Ausbreitungslinien (Biotopverbund) und Schaffung von Ausgleichsräu-

men und Rückzugsarealen für Tier- und Pflanzenarten

Erhaltung der Naturnähe und Vielfalt

A4 Durch Verspülung, Verringerung der Abgrabungstiefe und Ausbuchtung der Uferlinie

werden Flachwasserzonen geschaffen

Schaffung neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

Stabilisierung der Wasserqualität

Erhalt der Wasserversorgung des Niedermoors
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A5 Die vorgesehene Weidenbepflanzung zum Niedermoorbereich hin wird naturnah er-

folgen

Schaffung von neuen Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten

Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

A6 Die Flächen zwischen den Gehölzen auf den restlichen Wällen und die Böschungen

werden der Sukzession überlassen. Dabei entstehen sowohl nährstoffreiche Stand-

orte als auch arme auf Sandrohböden

Schaffung von neuen Lebensraumangeboten für eine vielfältige standorttypische

Flora und Fauna

Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

Erhaltung der standörtlichen Eigenart

Erhaltung und Förderung des naturraumtypischen Artenspektrums

A7 Die Gesamtanlage der Rekultivierungsfläche wird nur extensiv gepflegt. Gärtnerische

Gestaltungen sind zu vermeiden. Unkrautbekämpfungsmittel und Mineraldünger sind

nicht einzusetzen.

Schaffung von Angeboten an Lebensräumen für eine vielfältige standorttypische

Flora und Fauna

Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

Erhaltung der standörtlichen Eigenart

A8 Böschungen des Gewässers werden in ausgewählten Teilbereichen differenzierte

Hangneigungen von 1 : 3 aufweisen, können aber in einigen Bereichen auch steiler

oder flacher gestaltet werden

naturnahe Gestaltung des Landschaftsbildes

Gewährleistung der Standsicherheit

A9 Die Rekultivierung findet mit einheimischen, standortgerechten Gehölzarten statt

Schaffung von Angeboten an Lebensräumen für eine vielfältige standorttypische

Flora und Fauna

Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

Erhaltung der standörtlichen Eigenart

Erhaltung und Förderung des naturraumtypischen Artenspektrums

naturnahe Gestaltung des Landschaftsbildes

Die geplanten Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen im Bereich der Teilfläche 1 des

Kiessandtagebaus Leegebruch SO sind in Anlage 4.1 dargestellt.
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Weiterhin erfolgte mit der unteren Naturschutzbehörde eine Ortsbegehung und Durchspra-

che zu den geplanten Anpflanzungen im Tagebau Leegebruch SO. Die Ergebnisse des

Vor-Ort-Termins sind dem Abschlussbetriebsplan in Anlage 4.3 angefügt.

Im Ergebnis des Vor-Ort Termins wird dem vorgeschlagenen Pflanzkonzept für die Teilflä-

che 1 des Kiessandtagebaus Leegebruch SO zugestimmt. Darüber hinaus wurde auf die

außerhalb des vorliegenden Abschlussbetriebsplans befindliche Verspülbereich verwiesen,

da dort Vorkommen der Flussseeschwalbe festgestellt werden konnten. Im Ergebnis der

Artenschutzrechtlichen Begehung im Frühjahr 2021/15/ wurde für diesen Bereich eine Bau-

zeitenregelung vorgeschrieben, welcher Eingriffe auf den Spülflächen auf den Zeitraum au-

ßerhalb der Brutzeit von Oktober bis Februar beschränkt. Der Verspülbereich liegt außer-

halb des hier zur Zulassung beantragten Geltungsbereichs im Kiessandtagebau Lee-

gebruch SO.

Die endgültige Ufergestaltung des Kiessees erfolgt noch im Zuge der Restauskiesung im

Geltungszeitraum des zugelassenen Hauptbetriebsplanes bis zum Januar 2026. Entspre-

chend der Darstellung in Anlage 4.1 werden die Bereiche entlang der entstandenen Halb-

insel buchtenreicher gestaltet und nach dem Erreichen der Abbaugrenzen modelliert. Die

Gestaltung der Endböschungen erfolgt abbaubegleitend. Dabei werden Böschungsneigun-

gen mit einem Neigungsverhältnis von 1:3 hergerichtet.

3.2.1 Landwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung

Wie im Pkt. 3.1 beschrieben, ist die ABP-Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Hohen

Neuendorf als Fläche für den Kiesabbau ausgewiesen. Eine landwirtschaftliche Wie-

dernutzbarmachung ist nicht geplant. Östlich an die Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus

Leegebruch SO grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an.

3.2.2 Forstwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung

Wie im Pkt. 3.1 beschrieben, ist die ABP-Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Hohen

Neuendorf als Fläche für den Kiesabbau ausgewiesen. Eine forstwirtschaftliche Wie-

dernutzbarmachung ist nicht geplant.

3.2.3 Oberflächengewässer

Wie im Gliederungspunkt 3.2 beschrieben, erfolgt abbaubegleitend die Herstellung des

Oberflächengewässers. Das Wiedernutzbarmachungskonzept für den Tagebau Lee-

gebruch SO sieht die Herrichtung eines Landschaftssee vor, dessen Hauptfolgenutzung

der Naturschutz und die stille Erholung ist.

Von der gemäß der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/ geplante Nutzung als Bade-

Gewässer wird abgesehen. Dazu erfolgten Rücksprachen der SCHWENK Sand & Kies

Nord GmbH & Co. KG mit der Stadt Hohen Neuendorf, die auf das Vorkommen des etwa

300 m entfernten Bernsteinsees verwies. Der Bernsteinsee ist bereits erschlossen und be-

reits touristisch ausgebaut. Für eine weitere Nutzung als Bade-Gewässer innerhalb dieses

Raumes zeigte die Stadt Hohen Neuendorf kein Interesse.

Durch die Rohstoffgewinnung entsteht der Landschaftssee, welcher unter Berücksichtigung

der im Risswerk (Anlage 2.1) dargestellten Sohlenbereiche des Abbaus und Ansatz einer
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Wasserspiegeloberfläche bei 31,07 m NHN Gewässertiefen zwischen 7 und 15 m aufweist.

Der Seewasserspiegel befindet sich etwa 1,5 m unterhalb der Geländeoberkante. Die Ufer-

linien des entstehenden Sees werden geschwungen gestaltet und durch Verspülung von

nicht verwertbaren Feinkornanteilen, Stehenlassen und Abflachung von Pfeilern sowie

durch Ausbuchtungen der Uferlinien Flachwasserbereiche angelegt. Dabei werden die fla-

chen Uferzonen so ausgebildet, dass wechselnde Wassertiefen und wechselnasse Flächen

im Wasserspiegelschwankungsbereich entstehen.

Die Flachwasserzonen werden mit einer Initialpflanzung auf etwa 4 x 300 m versehen. Hier-

für eignen sich Schilf, Seebinsen und Großseggenarten. Die Bepflanzung erfolgt sofort

nach der morphologischen Endgestaltung der Flachwasserzone. Bei der Pflanzung wird

ausgehend vom Niedrigwasserstand auf eine Schräganordnung zur Uferlinie geachtet.

Dadurch kann die jeweilige Art sich bei Wasserschwankungen besser regenerieren /2/. Der

Landschaftssee dient hauptsächlich dem Naturschutz und der stillen Erholung.

Die Darstellung des herzustellenden Gewässerbereichs einschließlich der Flachwasser-

zone mit Initialbepflanzung erfolgt in Anlage 4.1. In Anlage 4.2 des vorliegenden Antrags

erfolgt eine in Ost-West Richtung verlaufende schematische Schnittdarstellung dieses Be-

reiches.

3.2.4 Sonstige Wiedernutzbarmachung und landschaftsgestaltende Maßnahmen

Weidenbepflanzung im Osten des Tagebaus

Die landschaftsgestaltenden Maßnahmen in der Teilfläche 1 umfassen, wie im Gliederungs-

punkt 3.2 beschrieben neben der Gewässerherstellung und der Anlage von Flachwasser-

zonen die naturnahe Weidenanpflanzung im Osten sowie die teilweise Bepflanzung der

Wälle.

Die naturnahe Weidenanpflanzung im Osten der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Lee-

gebruch SO (siehe Anlage 4.1) erfolgt mit den folgenden Weidenarten:

Ohr-Weide Salix aurita

Bruch-Weide Salix fragilis

Lorbeer-Weide Salix pentandra

Purpur-Weide Salix purpurea

Gemäß Rekultivierungsplan der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/ können ca. 50 cm

lange, fingerdicke Äste mit ruhenden Knospen etwa 10 bis 15 cm tief in den Boden gesteckt

oder einjährig bewurzelte Steckhölzer gepflanzt werden. Da es sich um eine Initialpflanzung

handelt, soll der Abstand zwischen den einzelnen Steckhölzern sowie zwischen den Reihen

5 m betragen. Im Bereich der Teilfläche 1 werden etwa 240 Stecklinge angepflanzt.

Weiden zeichnen sich durch tiefgehendes verzweigtes Wurzelwerk aus und bilden rasch

und zahlreich Nebenwurzeln. Sie besitzen große Ausschlagfreudigkeit, so dass die Begrü-

nung schnell erfolgen wird. Sie bieten die erste Pollennahrung für Insekten im Frühjahr,

außerdem sind sie Nahrungsquelle für die Raupen verschiedener Arten.
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Wallbepflanzung an der Südgrenze des Tagebaus

Im Südosten des Tagebaus beginnend entlang der Südgrenze bis zum Bodendenkmal ver-

laufend wird entlang der Wallschüttung auf etwa 10 m Breite ein Gehölzstreifen gepflanzt.

Die Betriebsfläche wird dadurch teilweise abgeschirmt. Eine nennenswerte Einschränkung

der Lagerstätte erfolgt dadurch nicht, da sich die Gehölze größtenteils auf dem Wall befin-

den. Die Bepflanzung erfolgt 3-reihig auf dem Wall mit einer seeseitig vorgelagerten Reihe.

Die einzelnen Gehölze werden ca. 4 m Abstand haben. Dabei ist darauf zu achten, dass

immer mehrere Gehölze der gleichen Art zusammen stehen.

Die Länge des Gehölzstreifens beträgt etwa 380 m östlich der Zufahrt zum Tagebau. Dafür

werden 380 Gehölze benötigt.

Folgende Gehölze finden Verwendung.

Schwarzer Holunder Sambucus nigra SN

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna CM

Schlehe Prunus spinosa PS

Hundrose Rosa canina agg. RC

Eberersche Sorbus aucuparia SA

Sandbirke Betula pendula BP

Heckenpflanzung im Nordosten

Auf dem Wall am nordöstlichen Rand des Tagebaus (siehe Anlage 4.1) in einer Länge von

ca. 90 m wird eine Heckenpflanzung vorgenommen. Sie erfolgt 3-reihig mit einer seeseitig

vorgelagerten Reihe analog der Wallbepflanzung im Süden. Der Pflanzabstand der Ge-

hölze beträgt etwa 4 m. Bei der Anpflanzung wird darauf geachtet, dass immer mehrere

Gehölze der gleichen Art zusammen stehen.

Es werden 70 Gehölze benötigt.

Heckenpflanzung im Osten des Tagebaus

Im Osten des Tagebaus Leegebruch SO wird eine Heckenpflanzung vorgenommen, die

einerseits den Niedermoorbereich vor Betreten schützen und darüber hinaus eine Natur-

schutzfunktion übernimmt.

Weiterhin findet die teilweise Heckenanpflanzung der Wälle mit einheimischen, standortge-

rechten Gehölzarten statt.

Der Aufbau der Hecke erfolgt nach folgenden Kriterien:

Die floristische Zusammensetzung der Straucharten wird vielfältig und standortty-

pisch sein, dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Lebensbedingungen auf kleinstem

Raum. Brom- und Himbeeren kommt dabei wegen ihrer langen Blütezeit größere

Bedeutung zur Überbrückung des Blütenengpasses im Hochsommer für zahlreiche

Insektenarten zu. Durch die Verwendung von beerentragenden Gehölzen werden
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und Stauden sollen sich durch anfliegende oder Vögel eingebrachte Samen selbst ansie-

deln.

Die Zustimmung zur vorgeschlagenen Auswahl der Gehölze erfolgte im Zuge einer Vor-Ort-

Begehung der Fläche mit der unteren Naturschutzbehörde des LK Oberhavel. Die Ergeb-

nisse der Begehung sind dem vorliegenden Abschlussbetriebsplan in Anlage 4.3 angefügt.

Mit der Umsetzung der Pflanzarbeiten entsprechend der zuvor genannten Ausführungen

wird nach Zulassung des Abschlussbetriebsplanes eine Fachfirma beauftragt.

Herstellung der Anbindung an die Vorflut

Der im Zuge des Abbaugeschehens entstandene See soll an die Gräben im Norden des

Abbaufeldes Leegebruch SO angeschlossen werden (siehe Anlage 4.1). Damit werden

aquatische Ausbreitungslinien geschaffen und der See in einen Biotopverbund mit dem

Niedermoorbereich, dem Oranienburger Kanal und dem daran östlich anschließenden

Feuchtbereich des Pinnower Sees gestellt.

Sukzession auf Sandrohboden

Wie im Gliederungspunkt 3.1 beschrieben, ist die Anlage einer differenzierten Hangneigung

der Überwasserböschungen geplant. Die Uferrandbereiche sowie Böschungen im Norden

wurden unmittelbar nach der Auskiesung endgestaltet und der natürlichen Sukzession

überlassen. Auf Mutterbodenauftrag wird im Uferbereich verzichtet. Der Ufersaum wird teil-

weise bepflanzt.

Im Südosten des Kiessees verbleibt zudem, wie in Anlage 4.1 dargestellt eine Sukzessi-

onsfläche.

Weitere Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen sowie landschaftsgestaltende Maßnahmen

sind in der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Leegebruch SO nicht vorgesehen.

Im Tagebaugelände Leegebruch SO befinden sich ein bekanntes Bodendenkmal und Bo-

dendenkmalverdachtsflächen (siehe Anlage 4.1). Wie im Gliederungspunkt 3.1 ausgewie-

sen, wurde der Bereich des Bodendenkmals freigehalten (Vermeidungsmaßnahme V9). Bei

Steinzeit, der aus einer oberflächennahen Ansammlung von Feuerstein besteht. Das Bo-

dendenkmal liegt am Südrand des Abbaufeldes und ist vom Abbau nicht betroffen. Der

originäre Oberflächenzustand einschließlich der Mutterbodenschicht blieb erhalten. Auf den

im Norden liegenden Bodendenkmalverdachtsflächen wurde in Abstimmung mit der zustän-

digen Fachbehörde eine Bodendenkmalprospektion durchgeführt. Das ausführende Archä-

ologie Büro BNB hat im Ergebnis der Prospektion die geforderte Abschlussdokumentation

GV 2000:200/1p und GV 1999:196 vom 13.06.2002 an die Fachbehörde weitergeleitet. Die-

ser Bereich ist bereits abgebaut. Bodendenkmale wurden nicht entdeckt.

3.3 Flächenbilanz

Die beantragte ABP-Fläche nimmt eine Fläche von ca. 20,6 ha ein (Anlage 1.2). Die Teil-

fläche 1 befindet sich in innerhalb des Flurstücks 267, Gemarkung Borgsdorf, Flur 4. Dieses

Flurstück wird durch den Tagebau Leegebruch SO komplett beansprucht. Der Flächenanteil
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der Teilfläche 1 am Flurstück 267 beträgt etwa 53°%. Der restliche Anteil des Flurstücks

befindet sich durch den Fortbetrieb des Tagebaus weiterhin in Nutzung der Antragstellerin.

Entsprechend der Darstellung in Anlage A1.3 befindet sich das Flurstück 267 in der Verfü-

gungsgewalt der SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG.

Die Darstellung der geplanten Wiedernutzbarmachung erfolgt in Anlage 4.1.

3.4 Böschungsaufbau und Standfestigkeit

Die Böschungen im Kiessandtagebau Leegebruch SO werden basierend auf der Rekulti-

vierungsplanung in einem Verhältnis von 1 : 3 (Böschungswinkel von 18°) hergerichtet und

endgestaltet. Im RBP /1/ sind unter Pkt. 4.6 detaillierte Angaben zur Standsicherheit und zu

den Vorgaben der Landschaftsplanung für die Folgenutzung aufgeführt. Im Norden wurden

bereits die Uferrandbereiche sowie Böschungen als bleibende Endböschungen in einem

Verhältnis von 1 : 3 (18°) modelliert.

Die mit dem Schwimmbagger herzustellende Unterwasserböschung weißt eine maximale

Böschungshöhe von 12 m auf. Bei Arbeiten in der Nähe von Böschungen wurden die fest-

gelegten Sicherheitsabstände, Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensregeln gemäß Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzdokument eingehalten.

3.5 Verbringung bergbaueigener Materialien / Einbau bergbaufremder Materialien

(Abfälle)

Im Zuge der Umsetzung der Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen im Kiessandtagebau

Leegebruch SO in der Teilfläche 1 erfolgt kein Einbau von bergbaufremden Materialien. Die

Endböschungsgestaltung und Herrichtung der Flachwasserzonen wie im Pkt.3.2.3 be-

schrieben und in Anlage 4.1 dargestellt, erfolgt mit bergbaueigenem Material.

3.5.1 Erfordernis der Verbringung von Materialien

Wie im Gliederungspunkt 3.2.3 beschrieben, werden innerhalb der Teilfläche 1 des

Kiessandtagebaus Leegebruch SO keine tagebaufremden Materialien verbracht. Die Flach-

wasserzonen werden durch die Verspülung von tagebaueigenen nicht verwertbaren Fein-

kornanteilen hergerichtet.

3.5.2 Angaben zu den eingebrachten / einzubringenden Materialien und Abfällen

Wie im Gliederungspunkt 3.5 beschrieben, werden innerhalb der Teilfläche 1 des Kiessand-

tagebaus Leegebruch SO zur Herrichtung von Flachwasserzonen lediglich tagebaueigene

nicht verwertbare Feinkornanteile verspült.

3.5.3 Einschränkungen der Nachnutzung

Eine Einschränkung der Nachnutzung ist nicht gegeben.

3.5.4 Angaben zum Einbaustandort

Wie im Gliederungspunkt 3.5 beschrieben, werden innerhalb der Teilfläche 1 des Kiessand-

tagebaus Leegebruch SO keine Materialien und Abfälle eingebaut.
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3.5.5 Überwachung / Qualitätsmanagement

Der Einbau von bergbaufremden Materialien erfolgt nicht. Es ist keine Überwachung für die

Verbringung bergbaueigener Materialien in der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Lee-

gebruch SO erforderlich.

3.6 Zeitplan

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt nach Endgestaltung der Böschungsbereiche. Zu-

nächst erfolgt die Endgestaltung der Seefläche und Anlage der Flachwasserzonen. Im An-

schluss werden die Initialpflanzungen im Flachwasserbereich, der Weiden sowie die Wall-

bepflanzung im Bereich der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Legebruch SO durchge-

führt.

Mit dem Abschluss aller erforderlichen Arbeiten in der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus

Legebruch SO ist in einem Zeitraum von ca. 5 Jahren zu rechnen. Die Darstellung der vor-

gesehenen Arbeiten erfolgt in der Anlage 4.1 dieses Antrags.

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Abschlussdokumentation als Voraussetzung für die

Beendigung der Bergaufsicht gemäß § 69 Abs. 2 BBergG erarbeitet und dem LBGR Bran-

denburg vorgelegt.

3.7 Eingesetzte Arbeitsmaschinen und Transportgeräte

Für die Arbeiten zur Endgestaltung der geschwungen gestalteten Seeufer kommen die zwei

im Tagebau eingesetzten Radlader zum Einsatz. Die Radlader dienen auch zu Verlade-

und Transportarbeiten im Tagebau. Außerhalb der Arbeitszeit werden die Radlader, wie

bisher, im Bereich der Tagesanlagen abgestellt.

Die Geräte unterliegen den Prüfungsintervallen der technischen Prüfbehörde und werden

nach DIN-Norm abgasgeprüft. Sie sind entsprechend den Sicherheitsbestimmungen der

Berufsgenossenschaft ausgerüstet und werden regelmäßig durch diese geprüft. Die Betan-

kung der Radlader mit Dieselkraftstoff wird ausschließlich über einer gesicherten Fläche

mit Auffangwanne im Bereich der Tagesanlagen durchgeführt.

4 Grund- und Oberflächenwasser

4.1 Hydrologische und hydrogeologische Verhältnisse

In der beantragten ABP-Fläche bildet der Nutzhorizont den oberen unbedeckten Grund-

wasserleiter (GWL 1). Der im Liegenden anstehende Geschiebemergel stellt den Grund-

wasserstauer dar. Entsprechend der Karte der oberflächennahen Hydrogeologie (HYK 50-

1) liegt der Grundwasserspiegel im Bereich des Kiessandtagebaus Leegebruch SO bei 31 -

32 m NHN (Abbildung 8).
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